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Gesetze; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Verordnung des Reichskanzlers über die Beschränkung der Verwertung der
deutsch südwestafrikanischen Oiamanten.

Vom 13. Dezember 1913.
Auf Grund des § 2 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend den Handel mit südwestafrika-

nischen Diamanten, vom 16. Januar 1909 (Reichs-Gesetzbl. S. 270)") wird hiermit verordnet,
was folgt:

§ 1. Für jedes Kalenderjahr wird ein Höchstmaß der zur Verwertung gelangenden
Diamanten für jeden Förderer unter Berücksichtigung der Marktlage und der Betriebsverhältnisse in
einer Verteilungsliste festgesetzt.

Die Verteilungsliste wird dem Förderer alljährlich für das folgende Kalenderjahr mitgeteilt.

*) Vgl. „D. Kol. Bl.“ 1909, Nr. 3, S. 85f.


